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Drucksache-Nr.: BV/0705/2018 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: Bereich Landrat 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Kreis- und 
Finanzausschuss 

12.04.2018     

Kreistag 03.05.2018     

Kreis- und 
Finanzausschuss 

24.05.2018     

Kreistag 14.06.2018     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Richtlinie zur Förderung von Partnerschaftsbeziehungen im 
Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung zum Powiat Pszczyna 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt die in der Anlage beigefügte Richtlinie zur Förderung von 
Partnerschaftsbeziehungen im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung zum Powiat 
Pszczyna.  
 
 
Sachdarstellung:  
Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschloss in seiner Sitzung vom 10.02.2016 
(Beschlussnummer 110-12/2016) die Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld und dem Landkreis Pszczyna und beauftragte den Landrat, diese zu 
unterzeichnen. 
Die Partnerschaftsvereinbarung verpflichtet beide Landkreise zu einem lebendigen 
Austausch und zur Unterstützung des Aufbaus von Kontakten zwischen lokalen Institutionen, 
Organisationen und Kommunen. 
In der Sitzung des Kreistages am 03.11.2016 beantragten die Fraktionen DIE LINKE. und 
SPD-Bündnis90/DIE GRÜNEN, die Umsetzung der Partnerschaftsvereinbarung mit 
zusätzlichen Haushaltsmitteln zu unterstützen.  
Gleichzeitig beauftragten die Fraktionen die Verwaltung, eine Richtlinie zur Ausgestaltung 
der Partnerschaftsbeziehungen und der Vergabe der Mittel zu erstellen. 
Die nunmehr in der Anlage vorliegende Richtlinie wurde von der Verwaltung entworfen und 
lag allen Fraktionen zur etwaigen Einbringung von Änderungswünschen vor.  
Zum Stichtag 20.02.2018 sind keine Änderungswünsche eingegangen. 
 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreistag 
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Rechtsgrundlagen für die Beschlussfassung sind die §§ 4,5 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 
Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA). Die Zuständigkeit ergibt 
sich aus § 45 Abs. 2 Nr. 20 KGV LSA.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
2018              351901.531813        12.000,00 

USK 53181.40000 
 
281201.531800 

   USK 53180.40011         2.000,00  
2.000,00 Euro aus 2017 (nach     

   2018 übertragen worden) 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
Richtlinie zur Förderung der Partnerschaftsvereinbarung zum Powiat Pszczyna 
 

 

 
 
 
 
Unterschrift:  ________________ 
   U. Schulze 
   Landrat 
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